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Quellen zur Königsfelder Klosterwirtschaft
des 15. und 16. Jahrhunderts

Von Daniela Saxer und Monika Burri

Einleitung

Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, in Form von
Quellenbeschreibungen den im Staatsarchiv Aargau erhaltenen Korpus an Wirtschaftsund

Verwaltungsquellen des Klosters Königsfelden zu bearbeiten.1

In einem ersten Schritt ging es darum, die Wirtschaftsquellen aus dem 15. bis
ins 17. Jahrhundert erstmals zu sichten - was umso wichtiger war, da die
entsprechenden Sachtitel im Repertorium des Archivs sich als nur sehr summarisch
und manchmal auch falsch erwiesen - und diejenigen auszuwählen, die als
Schriftstücke für sich standen. Es blieben zwei Quellengruppen übrig: Die
Schriftstücke zur Bewirtschaftung der Zehntrechte und zur internen
Rechnungsführung des Klosters im 15. und 16. Jahrhundert einerseits, die Zinsbücher
und Urbare aus dem 15. bis ins beginnende 17. Jahrhundert andererseits. Die
Beschreibung von Quellen als materielle Einheiten brachte es mit sich, dass sich
inhaltlich einige Überschneidungen zwischen den zwei Quellengruppen ergaben:

Insbesondere die zur Zinsverwaltung angelegten Bände zeigten eine sehr

heterogene Struktur und enthielten neben anderen grundherrlichen Einnahmen

und Ausgaben auch Einschübe zur Zehnt- und Ehrschatzverwaltung.
Ebenso fanden in die als Zehntverzeichnisse konzipierten Schriftstücke mehr
als einmal Boden- oder Pfennigzinsverzeichnisse Eingang.

Die ausgewählten Stücke der ersten Quellengruppe unterliegen folgenden
Kriterien: Sie sind nicht Binnenschriften oder einzelne Blätter, sondern für sich
stehende Schriftstücke - wodurch die Aktenbücher, von denen zwei den
untersuchten Zeitraum abdecken, und die Amtsrechnungen, deren Überbleibsel den
gewählten Zeitraum nur ganz am Rand betreffen, ausser Frage kamen - und
betreffen die Bewirtschaftung der Zehntrechte, die Verwaltungspraxis und
Rechnungsführung, nicht aber die Güter- und Rechtsgeschichte. Die Königsfelder
Urkunden und Kopialbücher wurden daher zu diesem letzteren Aspekt nicht
beibezogen, obwohl sie notwendig gewesen wären, um die vorhandenen
Informationen über die Königsfelder Zehntrechte, über die Beziehungen zwischen
den Zehntherren und den Abgabepflichtigen oder etwa über die Modalitäten
der Zehntverleihung quellenbeschreibend auszuschöpfen. Das Urkundenregister
weist unter dem Stichwort «Zehnten» für den eingegrenzten Zeitraum 48
Urkunden nach.
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Das Kriterium für die Auswahl der zweiten Quellengruppe war die
Buchführung über Zinsverleihungen und Zinseinnahmen. Erst bei der eingehenden
Beschäftigung und der Suche nach Erfassungskriterien stellte sich heraus, dass

die Schriftstücke des 15. und frühen 16. Jahrhunderts nur punktuelle und
vereinzelte Überreste einer breitgefächerten, mehrstrangig geführten Zinsverwaltung

darstellen und je für sich als Repräsentanten einer Gattung stehen und in
ihrer Datierung eine vergleichsermöglichende zeitliche Nähe vermissen lassen.
Die einzelnen Bände sind teilweise sehr heterogen angelegt und enthalten
EinSchübe, die über die laufende Zinsverwaltung hinausreichen (Aufstellungen
über Verkaufserlös-, Zehnt- und Ehrschatzeinnahmen, Ausgabenverzeichnung,
Regesten aus dem Rechtsbereich). Diesen vereinzelten Überresten der klösterlichen

Zinsbuchführung kann eine relativ geschlossene Bereinigung der Königsfelder

Zinsgüter unter Berner Herrschaft aus den Jahren 1532 bis 1538

gegenübergestellt werden, die ein deutliches Beispiel eines schriftlichen Ordnungsund

Organisationsversuchs abgibt. Auf eine nachfolgend erhaltene,
siebenbändige Reihe von Bodenzinsrenovationen aus dem frühen 17. Jahrhundert
kann im Rahmen dieser Arbeit nur verwiesen werden.

Die Arbeit besteht also in der Beschreibung der aufgefundenen Quellen im
Zusammenhang mit Zehntrechten, mit der Rechnungsführung des Klosterhofes,

der Zinsbuchführung und der Bereinung der Zinsgüter unter Berner
Herrschaft. Das Ziel war, mit den Beschreibungen der beiden Quellengruppen einen
Überblick über die Königsfelder Wirtschaftsquellen des 15. und 16. Jahrhunderts

zu geben und eine Arbeitsgrundlage für eingehendere Untersuchungen zu
schaffen. Es ist hoffentlich gelungen, mit einem einheitlichen Erfassungsraster
diesen Zugang zu gewährleisten. Überdies sollten die Beschreibungen einzeln
und unabhängig voneinander angehbar sein, was bedingte, dass auf eine
Verkürzung in Form von Verweisen auf die übrigen Quellenbeschreibungen in
manchen Bereichen verzichtet wurde. Im folgenden wird lediglich ein Teil der
bearbeiteten Stücke aufgeführt."

Vorbemerkungen zu den Erfassungskriterien

Orientierungsmöglichkeiten für die Entwicklung eines sinnvollen
Beschreibungsrasters und die entsprechende Begrifflichkeit bietet das von Sablonier.
Wanner und Zangger erstellte Inventar spätmittelalterlicher Wirtschafts- und
Verwaltungsquellen im Staatsarchiv des Kantons Zürich. Daraus übernommen
ist insbesondere die Aufteilung in eine technische und eine inhaltliche Beschreibung.

Nach einigen Modifikationen, die sich im Lauf des Quellenstudiums ergaben,

ist ein Vorgehen nach folgendem Muster gewählt worden:
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Header:
— Sachtitel (nicht identisch mit den Quellenbezeichnungen im Repertorium

von Merz)
— Archiv, Archivstandort, alte Signaturen (wenn vorhanden)
— Originaltitel

Technische Beschreibung:
— Umfang, Foliierung
— Sprache
— Formale und inhaltliche Gliederung
— Schriften

Datierung, Entstehung, Gebrauch:
— Eigendatierung (Grundtext und Nachträge)
— Aussagen über (wahrscheinliche) Entstehungs- und Gebrauchsbedingungen

aufgrund der Anlage, der Tinten, der Schriften, der Zahl und Datierung der
Nachträge und der Bearbeitungsspuren, aber auch aufgrund im Text
vorhandener Hinweise.

Inhaltsbeschreibung:
— Geographischer Raum
— Inhalt
— Quellenverwcise

Die in den Originalen römischen Ziffern sind als arabische Ziffern wiedergegeben.
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Die Zehntverzeichnisse und Quellen
zur Rechnungsführung des Klosters

Königsfelden im 15. und 16. Jahrhundert

Von Daniela Saxer

Zehntrödel (Verzeichnisse von Zehntverleihungen und
Zehnteinnahmen) 1451-1458

Staatsarchiv Aargau, Altes Archiv, Oberamt Königsfelden, Nr. 465

Alte Signatur: K.U.5
Originaltitel: zachen ràdei vom 51 bis in das 57

Untertitel: Anno 51/ Item dis ist die lichung der kleinen/ zendan zu Stoffan an
samstag/nechst vor itnsar frawan tag ze/ der lichtmiss in dem 51 far/ Ambiti und
schultzhess Friker/ lichung rodel aller zechenden im 51 (1 r)

Ein Rodel umb lichung aller zechenden anno im 52 18 r)
Zechend Rodel im 53 umb all zechenden/zachend rodel im 53/Anno domini

1453 (32 r)
Zächend Rodel im 54/Zechend Rodel im 54 jar über al zechen/ Item Paulis

Claus het ufgeben ein gittli zu Kulm und Hartman Imbach hett es empfangen und
wz der guetlin dasselbs recht ist het er ouch also enpfangen (44 r)

55/Dis ist der Rodel über al zechenden gemachet im 55 jar/der zachend Rodel
überall zächend im 55/ttff sant Bennedicten tag gen Waltzhiit ritten vom Schaffner

rachnung nctmen item (56 r)
Zechendrodel im 56 jär/ Lichung aller zechenden vom 56 jär (70 r)
lichung aller Zechenden im 57/Zechend rodel im 57 (81 r)

Technische Beschreibung
Umfang: Sieben in einem Pergamentumschlag zusammengebundene

Papierhefte. Format: 11 x 29 cm. Foliierung von moderner Hand mit Bleistift, 130

Blätter, davon 18 leer und nicht foliiert.
Sprache: mittelhochdeutsch
Gliederung: Es werden jedes Jahr verschiedene Zehnteinziehungsrechte

verliehen. Innerhalb einer Zehntart sind die Kirchen(spiele) übergeordnete
Einheiten, denen die Zehnten zugehören, darin Anordnung nach einzelnen
Ortschaften und teilweise Einzelhöfen oder Fluren. Die Soll-Einträge weisen

durchwegs folgendes Muster auf: Nennung des verliehenen Zehnteinziehungsrechts

und des Empfängers, Bezifferung der Abgabenhöhe (im Rechnungsmass
stuck), anschliessend nach Abgabesorten spezifiziert, Nennung eines oder zwei-
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er Bürgen. Die im letzten Jahr hinzukommenden Verbuchungen der tatsächlich

geleisteten Zahlungen verzeichnen die Teilzahlung, den Zahlenden und das

Datum. Zusammen mit den Lücken zwischen den einzelnen Angaben gliedern
die zentrierten Ortsnamen den Text. Auch die Abrechnungen zwischen den
beiden Königsfelder Klöstern und die Aufstellung von Naturaleinnahmen kommen

ohne Spaltenbildung oder rechnerische Verkürzungen aus. Sie bleiben
ausformuliert.

Schriften: Das Verzeichnis (im Repertorium von Merz irrtümlich «Zinsbuch»

genannt) wurde von verschiedenen Personen geführt, unterscheidbar
sind mindestens zehn Hände. Über weite Strecken wurden die Hefte in zwei
sehr ähnlichen, zierlichen und kompakten Kursiven mit ausgesprochenem
Reinschriftcharakter erstellt. Eine davon gehörte eventuell dem Hofmeister
Rudolf Niessly (Selbstbezeichnung des Schreibers; eventuell Diktat?). Alle
Verzeichnisse sind in blass- bis dunkelbrauner Tinte geführt.

Datierung, Entstehung, Gebrauch
Laut Eigendatierung im Grundtext 1451-1457. Die spärlichen Nachträge

sind wahrscheinlich in den entsprechenden Rechungsjahren erfolgt. Zum Zehnt
auf dem Bözberg stammt ein Eintrag von 1458 (30 v). Die Hefte enthalten kaum
Gebrauchsspuren (Nachträge, Rechnungen, Verweiskürzel), ausserdem weisen
die Rodel vorwiegend ein sehr reinliches Schriftbild auf. Augenscheinlich dienten

sie nicht der aktualisierenden Buchführung im Laufe des Rechnungsjahrs,
sondern dokumentieren vorwiegend die Verleihung des Einzugsrechts
(1451-1456) beziehungsweise zusätzlich auch den Zahlungsstand zu einem
bestimmten Zeitpunkt des Rechnungsjahrs (1457). Gestützt wird diese Interpretation

durch den Verweis auf einen (nicht erhaltenen) restantz rodel (1451), der im

Vergleich dazu eher ein Gebrauchsschriftstück gewesen sein wird. Interessant
sind die Bezugnahmen auf andere Schriftstücke der Klosterwirtschaft; genannt
werden ein urbar (1451), ein anderes buech (1457) und ein uffstell rodel (1451)
im Zusammenhang mit der Verwaltung des Franziskanerkonvents.

Inhaltsbeschreibung
Geographischer Raum: Retterswil, Seon, Schafisheim, Staufen, Niederlenz,

Möriken, Lenzburg, Hendschiken, Dottikon, Othmarsingen, Birr, Lupfig,
Scherz, Birrenlauf (heute Schinznach-Bad), Altenburg, Habsburg, Brugg, Hausen,

Oberburg, Birrhard, Mülligen, Mellingen, Mägenwil, Brunegg, Linn,
Wohlenschwil, Schinznach, Birmenstorf, Schliengen, Elfingen, Effingen, Bozen,
Iberg, Zeihen, Erlinsbach, einige Einzelhöfe und Flurbezeichnungen.

Inhalt: Es werden kleine Zehnten, Gerstenzehnten, grosse Zehnten und in
einzelnen Fällen auch Hofzehnten, Heuzehnten (Erlinsbach), Brachzehnten
(Hausen), Auzehnten (Erlinsbach, Schinznach) und Hafer- und Fastmuszehn-
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ten, also Teile des grossen Zehnten (Habsburg), verliehen. Die Jahrgänge
1451-1455 dokumentieren mit wenigen Ausnahmen die Abmachungen
zwischen dem Kloster und den Zchnteinziehern, nicht aber die tatsächlichen
Einnahmen. Mitunter sind, gehäuft in den Jahren 1451 und 1455, in Nachträgen
Meinungsverschiedenheiten über die Abgabenhöhe vermerkt. So heisst es 1455:

Der Smid voreiert ein ablass von des gebresten/ wegen über das körn gangen das

es zum teil toub/ worden ist und beid zechend ze Mellingen und Brunegg/die vor-
driing stat hin zutz uns wir mögent im dar/umb nach dem im die erschiessen tttzit
oder nützit ab/lassen denn uns der gebrest nitt bedacht in solicher mass/ als sini
klag was. Ist beschechen uffJacobi im 51 dabi was Senili und gross Peter Smid
von Mellingen (8 r). Andere Male waren die Klosterbeamten aber durchaus
bereit, ihre Forderungen wegen der schlechten Ernte (es sind Hochwasser, Hagel
und «Taubheit» des Korns als Gründe angeführt) zu massigen. Einmalig ist der
Eintrag zum kleinen Zehnten in Zeihen 1456: Das gemein dorff figuriert dort als

Zehnteinzieher.
1456 erscheint jeweils ein abgekürztes dedit am Rande derjenigen Posten,

die abgegolten worden sind. Der letzte Zehntrodel aus dem Jahr 1457 vereinigt
erstmals Abgabeforderungen und Rechnungsführung in sich. Nach der üblichen
Eintragung folgen je nach Zahlungsstand unter dedit die aufgeführte Leistung
und, eingeleitet mit sol noch, die ausstehenden Beträge. Vollständig beglichene
Rechnungen werden, wie schon im Jahr zuvor, am Rand mit einem abgekürzten
dedit markiert. Zudem summiert der Hofmeister nun im selben Rodel jeweils
die Zehntverleihungseinnahmen mehrerer Dörfer und rechnet den Totalbetrag
der grossen Zehnten des Jahres aus.

Die wirtschaftliche Beziehung zwischen dem vermögenden Klarissenkloster
und dem ökonomisch weniger starken Barfüsserkloster findet in die
Zehntverleihungsverzeichnisse Eingang. 1451 wird in einem Anhang der Anteil der Bar-
füsser an den Zehnteinnahmen geregelt. Anschliessend werden, wie auch im
Jahr 1452, über diverse Posten (verschiedene Getreide, Wein) einige Abrechnungen

zwischen den beiden Klöstern aufgelistet. 1452 ist zu lesen: Si sond ouch
die zechenden also vordem und be-/ziehen und wir inen helffen, darumb hand si/
die bürgen und alles von mir hoffmeister in schrift in ir rodel. Und sond ouch
darüber weder von zechenden noch anderm nützit mer/nemen, ist insunders bereit
(21 v). Bei den Dörfern, in denen die Barfüsser Anrecht haben, werden in den

folgenden Jahren entsprechende Bemerkungen angebracht
Weiter kommen Bezugsberechtigungen einzelner Personen zu Sprache:

1451 werden die Anteile des Gardians und des Vizegardians des Barfüsserklo-
sters unter Nennung des Rechnungsdatums erwähnt. Im selben Jahr findet sich
bei Birmenstorf die Bemerkung, dass der grosse Zehnt die Pfründe des dortigen
Leutpriesters bilde. Im Jahr 1457 geht es um die Altersversorgung des alten
Hofmeisters: Ihm stehen Teile des Ertrags des Linner kleinen Zehnten zu.
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Anschliessend an die Zehntverleihungen des letzten Jahres führt der
Hofmeister eine Rechnung über die Getreide- und Fastmusmengen, die im Laufe
desselben Jahres von der Schür und ab Linden, dem Lindenhof6 in Habsburg,
im Kornhaus des Klosters eingetroffen sind. Sie werden unter dem Eingangstag
verbucht. Rubriken: Vesen, Mischleten, Roggen, Hafer, Fastmus und Gerste.
Es handelt sich laut Spezifizierung um Einkünfte aus Zehntrechten und gebu-
wen, aus Bodenzinsrechten also. Sie werden postenweise summiert. Die Auflistung

der Naturaleinnahmen nimmt nicht den Charakter einer modernen Rechnung

an, denn es sind kaum Ansätze zu Spaltenbildung erkennbar.
Ohne erkennbaren Zusammenhang mit den vorhergehenden und den

folgenden Aufzeichnungen sind auf Blatt 69 v (Zehntrodel 1455) etliche Währungen

und ihre Umrechnung in Heller aufgelistet: die Meillischen plr mit den

qwart/ tierten schilten, die Meillischen plr mit dem crütz, die Jenwer schilling, die
nüwen Meillinschen spagürly, die Genwer qwarten, die Safoyer und lossmer

qwarten, die Friburg Sächser die alten, die Friburg dryer, die nüwen etsch crützer
täschler Bäbnberger/ Wirtzburger und Konburger zuchner, ergänzt mit: Item die
alten plr bechemsch crütz plr/ Baselmuntz und alle mt'tntz in der eignoss/ schafft
geschlagen bestanden nach als vor.

Restanzenverzeichnis 1493

Staatsarchiv Aargau, Altes Archiv, Oberamt Königsfelden, Nr. 466

Originaltitel: Zinns Rodeil

Technische Beschreibung
Umfang: Papierheft. Format: 11,5 x 32,5 cm. Zeitgenössische Foliierung mit

Tinte und moderne Foliierung mit Bleistift, erstere unvollständig; 41 Blätter.
Sprache: mittelhochdeutsch
Gliederung: Das Heft beginnt als Zinsverzeichnis (und läuft wahrscheinlich

deshalb im Repertorium von Merz unter dem Sachtitel «Zinsbuch»), was jedoch
nur über eine Seite hinweg ausgeführt wird. Diese erste Aufstellung nennt -
unter dem eingerückten Dorfnamen - nach einem einleitenden item den Namen
des Zinspflichtigen, sein Gut und die geforderte Abgabe. Es handelt sich um
reine Soll-Angaben. In einem zweiten, zweiseitigen Teil sind einige Spezialab-
gaben in analoger Weise aufgelistet. Darauf folgt ein langes Restanzenverzeichnis,

dessen Einträge sich durchgehend nach dem folgenden Muster gestalten:
Eingerückter Ortsname, Name des Zahlungspflichtigen und der geschuldeten
Abgaben (Art, Jahr), teilweise Nennung der Bürgen und Hinweise auf die

Rechnungsführung, das heisst auf die Herkunft der Daten. Zunächst einmal
werden geschuldete Einnahmen aus Zehntversteigerungen aus verschiedenen
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Jahren aufgelistet. Es handelt sich um ein allgemeines Aufarbeiten alter Heu-,
Gersten- und Kornzehntschulden unter explizitem Beizug alter Zehntrödel und
Restanzenverzeichnisse. Darauf folgt eine Aufstellung der ausstehenden
Zahlungen der Heu-, Gersten- und Kornzehnten des Jahres 1492. Neben der zeitlichen

Begrenzung unterscheidet sich diese Aufstellung von der vorhergehenden
durch eine konsequentere Nennung der Bürgen. Anschliessend werden Schulden

aus ausstehenden Bodenzinsen und geliehenen Naturalien und Geld aufgeführt.

Sie werden in gleicher Weise wie die Zehntschulden notiert. Es finden
keine Summenbildungen oder Rubrikenbildung (zum Beispiel nach Zehnttypus)

statt, auch die Abfolge der Ortschaften folgt keinem erkennbaren Muster.
Die Anordnung ist nicht chronologisch, nicht einmal die Ortschaften selbst sind
ein striktes Gliederungskriterium, denn Zehntrestanzen für die gleiche
Ortschaft aus verschiedenen Jahren erscheinen verstreut übers Heft.

Schriften: Die Hauptschrift (ab Blatt 3 r) ist eine eher grobe spätgotische
Kursivschrift in mittelbrauner Tinte mit wenig Ligaturen. Die beiden Schriften
zu Beginn machen einen ganz ähnlichen Eindruck.

Datierung, Entstehung, Gebrauch
Am Ende des Hefts findet sich die Eigendatierung (39 r): Im namen gotz/ uff

sant martins/libet 93/geschriben. Die meisten Einträge sind Summierungen alter
Schulden bis auf dieses Jahr. Nachträge zu erfolgten Zahlungen sind nur ganz
vereinzelt zu finden, so einmal ein Abbuchungszeichen (d., wahrscheinlich für
dedit). Der erste Teil allerdings (Zins- und Spezialabgabenverzeichnis) scheint
schon 1491 entstanden zu sein.

Interessanterweise spricht die schreibende Person mehr als einmal ein Du
an. So heisst es als Einleitung zum letzten Teil des Restanzenverzeichnisses: Item
hie nach finst du was man/ jss schuldig ist von zinssen von/ alter schuld (23 r).
Weiter hinten heisst es von einem Seoner Schuldner (30 r): Item Heini Hun sol
14 mt 2 fl/ kern und järlich 1 fl kern/ frag dar nach. Möglicherweise wurde das

Verzeichnis als Arbeitshilfe für einen neuen Schreiber verfasst. Dazu passt, dass

alte Restanzen aus 16 Jahren aufgearbeitet werden. Das Verzeichnis wurde
daraufhin aber kaum als Abrechnungsgrundlage weiterverwendet.

Inhaltsbeschreibung
Geographischer Raum: Windisch, Meisterschwanden, Zeihen, Seengen,

Altenburg, Brugg, Spreitenbach, Retterswil, Seon, Niederlenz, Bettental, Schafis-

heim, Lenzburg, Möriken, Brunegg, Hendschiken, Dottikon, Othmarsingen,
Wohlenschwil, Birr, Lupfig, Scherz, Birrenlauf (heute Schinznach-Bad), Habsburg.

Oberburg, Mülligen, Birrhard, Schinznach, Linn, Iberg, Bozen, Zeihen,
Ursprung, Mellingen, Mägenwil, Birmenstorf, Elfingen, Effingen, Staufen,
Bremgarten, Hausen, Göttishausen, Fischbach, Villmergen, Wohlen, Sar-
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menstorf, Tennwil, Hallwil, Egliswil, Gränichen, Suhr, Schleinikon. Siggingen,
Villigen, Staufen, Stetten, Remigen, Riniken, Eiken, Besenbüren, Auenstein,
Babenberg.

Inhalt: Beginn eines Bodenzinsverzeichnisses für Seengen, Brugg und
Spreitenbach. Soll-Angaben zu Spezialzinsen in Windisch (Fährgeld, Geleitgeld, von
den Dorfmeiern bezahlter Werdzins), Meisterschwanden und Zeihen (Geleitgeld

und Fallzins). Es folgen (3 r) Restanzen von Zehntverleihungen (eventuell
auch von Direktzahlungen von Zehnten, was nicht nachprüfbar ist) in einem
Grossteil der oben angeführten Ortschaften, die bis ins Jahr 1476 zurückreichen.
Es wird regelmässig auf die Informationsquelle für die Schuldenhöhe verwiesen:

wist die usstellin (3 v), wist sin rechnung (3 v), stat im zend rodeil vomm 90

am ersten blatt (3 r), an eim zedel geschähen/ min geschafft im zechend rodel
/vom 86 (5 v). Vereinzelt sind auch neue Rechnungstermine zur Begleichung
alter Schulden verzeichnet. Bei Schinznach wird bei einem Zehntverleiher erinnert,

dass er als Amtsmann miner frowen eine Summe Geld jährlich zugute
habe. Die anschliessenden Zehnt-Restanzen ausschliesslich von 1492 (17 r)
betreffen einige Ortschaften in den Kirchspielen Staufen und Windisch und Elfingen,

Bozen, Zeihen und Bremgarten. Die abschliessenden Zins- und sonstigen
Restanzen (23 r) beziehen sich wiederum auf einen Grossteil der oben genannten

Dörfer. In Staufen heisst es von einem Schuldner (32 v): stand ttss/xxxi zins
kan im nit nach-/komen wer ess hab!

Zehntrodel (Verzeichnis von Zehntverleihungen
und Zehnteinnahmen) 1517

Staatsarchiv Aargau, Altes Archiv, Oberamt Königsfelden, Nr. 524

Alte Signaturen: K.U. 99,a.; Aargauisches Staats-Archiv 906,a

Originaltitel: [...] von Stauf[...]/" Item dyss ist das körn Buchlin/gefangen uff
das heilig Crüt[...]/tag im herbst Anno domini 1500 und/17"
Item dis ist der zechenden Rodel wye die/ zechenden verliehen sind im kils

[pel] /stoffen & windisch und allent thalben im 15 und 17far/ etc.

Ano. Imm 1500 und 17 iar.

([]: Verderbt (Wasser?); a-a gestrichen.)

Technische Beschreibung
Umfang: Papierheft. Moderne Foliierung mit Bleistift, 15 Blätter, Format:

11x31,5 cm.
Sprache: mittelhochdeutsch.
Gliederung: Nach Zehnten: Heu-, Gersten- und grosse Zehnten. Die

genannten Dörfer werden nach Kirchspiel, darin nach Verleihdatum angeordnet.
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Nach der Nennung des diesjährigen Zehnterhebers und der Abgabenbezifferung

(diese wiederum bei den grossen Zehnten nach verschiedenen Getreiden
und Hülsenfrüchten aufgeschlüsselt), folgen die Namen meist zweier Bürgen.
Nach jedem Posten zieht sich eine Trennlinie mit einem kleinen Haken links
über die Seite hin; die eingerückten, unterstrichenen Dorfnamen gliedern den
Text zusätzlich. Zu der Verleihung kommen bei den Gersten-Zehnten und den

darauffolgenden grossen Zehnten Angaben über tatsächlich geleistete Abgaben

hinzu. Augenscheinlich wurde unter jedem Grundeintrag für mehrere im
Lauf des Jahres zu erwartende Teilzahlungen Platz zum Abbuchen belassen:
Bei Dörfern, die keine tatsächlichen Leistungen aufzuweisen hatten, finden sich
die entsprechenden Lücken. Diese Darstellung der Raten, die von den
Möglichkeiten der Spaltenbildung nicht Gebrauch macht und jede einzelne Leistung
in einen ganzen Satz (Nennung des Zahlenden, der Zahlung und des Datums)
kleidet, wird bis am Ende beibehalten.

Schrift: Grobe, etwas eckig anmutende spätgotische Schrift mit wenig
Ligaturen in brauner Tinte, häufig etwas flüchtig, besonders beim Eintrag der
Einnahmen. Die Nachträge (aus dem selben Rechnungsjahr) sind in manchmal
nahezu verblasster wässriger Tinte ausgeführt. Das Titelblatt ist in Fraktur
geschrieben und mit roter Tinte verziert.

Datierung, Entstehung, Gebrauch
Laut Eigendatierung 1517. Die Verleihungen und Zahlungen der Zehnten

erfolgten laut Datierung der Einzeleinträge im Rechnungsjahr 1517/1518. Die
verschiedenen Tinten und die unterschiedlichen Ausformungen der gleichen
Schrift weisen darauf hin, dass der Zehntrodel tatsächlich zur aktualisierenden
Rechnungsführung im Lauf des Rechnungsjahres gebraucht wurde. Ein zusätzliches

Indiz für den Gebrauchscharakter der Quelle ist die Flüchtigkeit der
Schrift (mit Schreibfehlern und Wortwiederholungen) und die wenig sorgfältige
Ausgestaltung. Eventuell wurden die Grundeinträge in einem Durchgang
notiert (gleichbleibende Tinten-und Schriftqualität). Bei den Ortschaften, deren
Zehnteinzieher die anfänglich geforderten oder später ausgehandelten Leistungen

erbracht haben, wird dem Titel ein grosses dtt. voran- oder beigestellt.
Vielleicht wurde dieser Vermerk angebracht, um die Übertragung von Schulden in
Rechnungsbücher folgender Jahre zu erleichtern? Der Vergleich mit den Nummern

525 und 526 zeigt, dass Zehntrödel solcher Art in Serie entstanden.

Inhaltsbeschreibung
Geographischer Raum: Kirchspiel Windisch, Oberburg, Mülligen, Birrhard,

Brunegg, Birr, Lupfig, Scherz, Hausen, Birrenlauf (heute Schinznach-Bad) und
Göttishausen, Habsburg, Brugg, Altenburg, Mellingen, Wohlenschwil, Bübli-
kon, Mägenwil, Staufen, Lenzburg, Bettental und Niederlenz, Retterswil, Seon,
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Schafisheim, Möriken, Hendschiken, Dottikon, Othmarsingen, Schinznach,
Bozen, Linn, Effingen, Elfingen, Zeihen.

Inhalt: Der Zehntrodel aus dem Jahr 1517 enthält Grundeinträge der
Verleihungen von Heu-, Gersten- und grossen Zehnten, welche die Soll-Beträge
beziffern. Dazu kommen im Falle der Gersten- und grossen Zehnten auch Angaben

über tatsächlich erfolgte Einnahmen.
Zu Beginn werden die Heu-Zehnten in den Kirchspielen Staufen und

Windisch und in den Dörfern Mellingen, Wohlenschwil, Büblikon, Mägenwil,
Schinznach und unter dem Bözberg (Schinznach, Bozen, Linn) verliehen. Die
geforderte Zahlungsart ist ausschliesslich Geld. Es folgt die Verleihung der
Gersten-Zehnten in denselben Orten ausser in Niederlenz, ausserdem in Elfingen
und Effingen. Von hier an werden auch die tatsächlichen anfallenden Einnahmen

vermerkt. Auffallend häufig wird der geforderte Betrag nicht vollständig
bezahlt. Das «Nachlassen» eines Restbetrags ist fast die Regel. So heisst es

beispielsweise vom Schinznacher Zehnteinzieher (8 r): er sol noch 1'/fl gersten und/
der will ich nit wartten/ Item die l'/fl gersten sind im nachgeIon und hatt bezahl.

Die grossen Zehnten, von denen nur diejenigen im Kirchspiel Windisch in

diesen Rodel aufgenommen wurden, bestehen aus detailliert angegebenen
Teilabgaben und werden häufig in bis zu sieben Raten bezahlt. Gegen Ende des

Rechnungsjahres wird in Gegenwart mehrerer Leute Rechnung abgelegt, bevor
dann die letzten Teilzahlungen folgen. Im Vergleich mit Zehntrodeln aus den
Jahren 1451 bis 1457 erscheinen auffallend häufig vögte und under vögte als

Zehnteinzieher. Es ist auch von unsser lanzknecht die Rede, der offenbar die

Zehnteinziehung überwachte (14 v).
Der Zehntrodel ist unvollständig. Nach den grossen Zehnten im Kirchspiel

Windisch findet sich nämlich eine Überschrift für die grossen Zehnten des

Kirchspiels Staufen, ohne dass Einträge folgen würden.

Ausgabenverzeichnis des Klosterhofs Königsfelden 1518

Staatsarchiv Aargau, Altes Archiv, Oberamt Königsfelden, Nr. 527

Alte Signaturen: K.U.99.b; Aargauisches StaatsArchiv Nr. 906b.

Originaltitel: Item dyss ist dz körn Buchlin/ Angefangen uffdass heylig Crütz/
tag im herbst Anno domini 1500 und 18 Jar. Anno Imm 1500 itnnd 18 Jar etc.

Technische Beschreibung
Umfang: Drei Papierhefte mit Lederverstärkung aus der Zeit zusammengeheftet;

32 Blätter, acht davon teilweise beschnitten oder gänzlich
herausgeschnitten. Format: 10,4 x 30,8 cm.

Sprache: mittelhochdeutsch.
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